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Oldenburgische
wöchentliche Anzeigen .

Monden 7. Decemb. 1767 .

Im ? L Gerichtl . Proclam . und Publicat

3 ) Es hat Johann Hülfebusch seine , hinter des Pupillenschreibess Stan
Fücken , ohnrzeit der övelgönäiſchen Mühle belegene , 4 Ju

outofer Värides , an Jolf Hodders , and diefer hinwiederum seine von
dem Gramberger Lande an sich gekaufte , an der Golzwarder Helmer

( = belegene 4 Jücken Landes , a spachten Johann Hülsebusch übers
tragen und af gegen einander nicht .

513 Die Puigabe ist den 1xten Jan . a . f. beyni königl . Develgönnischen
Landgericht .

Johann Dichine ift gefonnen , seine , auf Hinrich Freels Bau , im Mohr .
dorf , vorhandene Köterey , cum pertinentiis , nebst einem Frauenss
Kirchenstand , in der Altenhuntorfer Kirche , imgleichen eine Kub ,
und allerhand Hausgeråthe , den 9ten Jan . 1768 , Vormittags am
10 Uhr , in feinem Hause , verkaufen zu lassen .

Die Angabe ist den 7ten Jan . d . a. , bey hiesigem königl . Land .
gericht .

3 ) Carsten Lose zu Waddens , hat sein daselbst belegenes Haus und Werf ,
mit pråter propter 3 Jück Landes und Pertinentien , an Gerd Hinrich
Bruns , daselbst , verkauft .

Den 7ten Jan . a . f . ist die Angabe beym königl . Develgönnischen
Landgericht .

4 ) Wepi .



4 ) Weyl . Gerd Paradieffen Wittwe hat gerichtliche Erlaubniß erhalten ,
ihres , im Burhaver Kirchspiel Rehendes Köterhaus , mit ohngefähr
ein Jück Landes , den 28sten Jan . a. f . , in Johann Zimmermanns
Behausung , zu Buchave , verkaufen zu laffen .

Die Angabe ist den 14ten Jan . a . f. beym königl . Develgönni
schen Landgericht .

5) Weyland Gerd Helmerichs , oder Dots Witte , zu Burgforde , hat
gerichtliche Erlaubniß erhalten , ihre im Befis habende , und zu Burga
forde belegene Koteren , bestehend -in einem Hause und Garten , ime
gleichen einen Kamp , Torfmohr , auch Kirchenstand ) wie nicht wes
niger allerhand Hausgeräthe , zu Befriedigung ihrer Creditoren , den
16ten Jan . 1768 , in ihrem Haufe , verkaufen zu lassen . .

Die Angabe ist den 11ten Jan . 1768 . beym königl . Neuenbur
gischen Landgericht .

6 ) Wider weyland Harmen Folkens Erben , beym Hobendeich entstehet
Schulden halber , beym königl . Schweper Amtsgericht , Concursus
Creditorum .

( 1 ) Terminus profeßionis ist den sten Jan . 1768 , ( 2 ) Ter
minus deductionis den 14ten Jan . , ( 3 ) Sententia priori
tatis den 26ften Jan . , ( 4 ) Bergantung oder Löse den 2ten
Februar .

7 ) Johann Harms , zu Chhorn , ist gefönnen, aus seiner Hölzung roo
Stamme , den 14ten Dec . a, c. , und die folgende Tage , in seiner
Behausung , verkaufen zu lassen .

3 ) Alle diejenigen , welche an das , von Martin Bree an Gerd Helms vers
faufte , auffer dem Haarenthor , hinterm Garberhofe , in der sogenann

deten Wiechelnfiraffe , belegene Haus , samt dem Daben vorhandenen
Garten , einigen An und Beyspruch zu haben vermeynen , sollen
fich damit auf den 14ten Jan . 1768 , bey hieſigem königl. Landge¬
wichte angeben .

9 ) Diejenigen , welche an die , von Hille Meyers , weyl . Oltmann Meyers ,
zu Donnerschwee , nachgelassene Wittwe , an Hinrich Willers , und
Anna Fredehorst , verkaufte , zu Donnerschwee belegene Brinksizes
rey , mit allem Zubehör , einige Ansprache zu haben bermeynen , sollen

gleich



gleichfals fich damit , auf den 4tem an768 , the Chiefigen tonigh
Landgerichte angebenendid 10

10 ) Es sollen alle diejenigen , welche an die , von went . Hinrich Lagemann ,
zu Donuerschwee , und dessen auch verstorbenen Wittwen , nachges
laffene Güter , Anspruch zu haben meynen , damit auf den 12ten Jan .
1768 , ben hiesigem königl . Landgerichte sich angeben , und solche

lends gehörig bescheinigen .

11 ) Weyl . Henrich Meyers , zum Weferteich , Kinder Vormünder , Dierk
Meyer und Frerish Have , haben oberliche Erlaubniß erhalten , das
auf ihre Pupillen bererbfällete Haus und Hof , cum pertinentiis , den
14ten Jan . 1768 , Vormittags zu 10 Uhr , in Hinrich Krags Births .
hause , zur Berne , verkaufen zu lassen . 469

Die Angabe ist am 13ten Jan . d. a. , beym Königl . Delmenhor .
momstischen Landgericht .

12 ) Ueber Eilert Addicks , und dessen Ehefrauen , zu Altenhuntorf , sämt
sliche liche Güter , entstehet , Schuldenhalber , bey hiesigem königl . Land .

gericht Concursus Creditorum .

( 1 ) Terminus profeßionis ist den rrten Jan . 1768 , ( 2 ) Termi
nus deductionis den 2 sten Jan . , ( 3 ) Sententia prioritatis

Den aften Januar ( 4 ) Bergantung oder Löfe den roten
Februar

ch

13 ) Des Harm Meyers , von Lenert Wilms gelösete Concursgüter , sollen,
wegen nicht bezahlten Löfefchilling , auf des gedachten Lösers , Lenert
Wilms , Schaden , Gefahr und Koften , anderweit verkauft werden
Den 26sten Jan . a. f. , im königl . DevelgönnischenLandgericht .

Die Angabe ist den 14ken Jan . a . f. , bom fönigl . Develgduni
schen Landgericht .

14 ) Johann Ellings hat seine , von weyl . Meend Hagedorns Erben erkaufte
s Jücken 141 Ruthen Landes , an Christian Daniel Klein , vers
tauft .

Den 8ten Jan . a . f. , ist die Angabe bem königl . Develgenni
schen Landgericht .

15 ) Hine



se ) Hinrich Digen Witte , zu Bahwarden , hat gerichtliche Erlaubniß
erhalten , ihre , bey der Ruhwander Mühle belegene , vormahls von
Joe Franksen an Helmerich Neumann verkaufte , von ihrem weyland
Ehemann aber durch Benspruch an sich gebrachte 10 Jucken 157 Ru
then 220 Fuß Landes , den isten Febr . a . f. , in Johann Hinrich
Mahlmanns Wittwen Behausung , daselbst , verkaufen zu lassen .

Die Angabe ist den 19ten Jan . a . f. , beym königl . Develgönni
fchen Landgericht .

II . Privatsachen .
1 ) Bann vermittelst Schreibens von der königl . teutschen Canzelley , zu

Copenhagen , mir aufgegeben worden , denen beykommenden bekannt
zu machen , daß die von hieraus zur Confirmation eingesandte Bestal
lungen , Privilegia und Conceßiones nunmehro confirmiret worden
und deren Einlösung forderfamst zu beschaffen sey , so babe zu Befol
gung solchen hohen Auftrages , nicht nur dieses hierdurch befai . ne
machen , sondern auch zugleich anzeigen sollen , daß die Confirma
tions Gebühren nach der Gröffe des gestempelten Bogen Papiers
fich richten , womit das zur Confirmation eingefandte Document bes
leget ist , mithin für eine Confirmations Expedition
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banischen Courant , auch ganz Pofffrey , an dem Hrn . Etatsrath
und Canzelleyverwalter , Fabricius , zu Copenhagen , eingesandt were
Den sollen .

Oevelgönne , den 4ten Decemb . 1767 .

C. F. Zleksen .

2 ) Die Kirchjuraten zu Neuenhuntorf , haben einige Kirchen und Canzel
capitalien , in Golde , gegen hinlängliche Sicherheit , zinsbar zu belegen ,
die gleich in Empfang genommen werden können .

3 ) Auf Eyhausen soll das bisherige , in dem Brakhose stehende Krughaus ,
zum Abbrechen verkauft werden . Auch sind beyde auf dem Gute
befindliche Accisfreye Krüge , nebst den dazu gehörigen Gärten ,
Gebäuden und Saatlande , zu verheuren , und können solche nachsta
Fünftigen Ostern angetreten werden . Die Liebhaber , so eines oder
das andere zu kaufen oder zu heuren gewillet , können sich bey dem
Hrn . Conferenzrath von Barendorf , in Oldenburg , oder ben dem
Tischler , Johann Helmers , junior , in dem Brakhofe zu Evhaufen
melden und nabere Nachricht gewärtigen .

4 ) Hinrich Janfen Kinder Vormündere , wollen ihrer Pupillen , zu Elwür
den belegene Hofstelle und Ländereyen öffentlich , durch den Herrn
Berganter Erdmann , auf den 14ten dieses Monats , in Christian
Hinrich Loosen Wirthshause , zu Abbehausen , entweder insgesamt
oder Stückweise , öffentlich verheuren lassen .

5 ) Hinrich von Reken ist ein schwarzbuntes Bullenkalb zugelaufen , welches
Der Eigenthümer bey ihm abfordern tann .

6) Herr Olde , hiefelbst , hat eine Parthey braungeschliffene und gekantete
Ellenfloren , um einen billigen Preiß abzustehen Wer dergleichen
benöthiget , wolle sich mit dem fordersamsten bey ihm melden .

7 ) Es sind medio Januar , künftigen Jahres , 1000 Rthlr . in Golde ,
entweder in einer Summe oder bey hunderten , gegen Anweisung
hinlänglicher Sicherheit , zinsbar zu belegen . Wer folche zinsbar
aufzunehmen verlanget , kann sich bey dem Hrn . Práceptor Frels ,

in



Come der Oevelgönne, melden, und von demselben nähere Alupeifungerhalten .10 and
8 ) Garlich Ramien , zu Hammelwarden , hat vor ungefähr drey Wochen ,ein schwarzes Ochsenrind , so ungemerkt , von Jacob Addiks Lande ,zum Oldenbrok , verlohren , und verspricht demjenigen , der ihm solchespieder liefern kann , eine hinlängliche Belohnung seiner Mühe .
9) Den Liebhabern der franzöſiſchen Sprache wird hiemittelſt angezeiget ,daß albier Monfieur Laporte , aus Paris , welcher auch der deutefchen Sprache genugsam mächtig ist , nach vollendeten Reisen , überCopenhagen , eingetroffen , und seine Dienste zur treuen Informationanbietet Er logiret bey dem Hrn . Chirurgus Bode , auf der lansgen Straffe .

10 ) Es hat Johann Nienaber , zu Elsfleth , ein schwarzes Kalb , welcheseinen weiffen Strich über dem Schur , auch etwas aus dem linken300 Ohr heraus geschnitten hat , verlohren ; wer davon Nachricht gebentann , soll für seine Mühe reichlich belohnet werden .
11 ) Die Pachter der hausischen Ländereyen, bey Develgönne , BerendSofath und Conforten , sind gesonnen , diejenigen Hämme , so diesesJahr aus der Heuer gefallen , welche mehrentheils alle gute Ochsensweyden , abermahls auf vier oder allenfals mehrere Jahre , zu verheuren . Es wollen also diejenigen , so davon zu heuren Belieben tragen , sich auf den 22sten Decemb . , in Johann Ernst Addicks Wirthshause , daselbst , einfinden , und nach Gefallen bieten und accordiren .
12 ) Albert Maes , zu Altenbuntorf , sind vor ungefähr acht Tagen , einschwarzes und ein braunes Mutterpferd , so beyde achtjährig , vonHinrich Addicks Lande , zu Lienen , weggekommen ; wer davon Nach ,richt zu geben weiß , wird ersuchet , sich bey Gerd Burrie , zum Neuensfelde , oder bey Frerk Folte , zum Strückhausermohr , zu melden , dadenn alle desfällige Mühe hinlänglich vergütet werden soll .
13 ) Johann Harbers Sohnes Vormund , Christian Harbers , hat auf Neujabr 1768 ein Capital von 265 Rthlt . , in Golde , zinsbar zu belegen .Wer folches Geld insgesamt , oder etwas davon verlanget , der kannsich gegen gehörige Sicherheitsdocumenten , bey ihm melden .

Caning ( 14 ) Wann



14 ) Wann Se . Königl . Majestät unterm 6ten Octob . a . e. allerbocht geru
het , dem Leibregiment Thro Majestät der Königin und dem lobt .
Jütschen Infanterieregiment , die alleinige Werbung in hiesigen Grafodschaften , Oldenburg und Delmenhorst , allergnädigst zu verstatten ,shund dann selbige mit hochoberlich anvertrauet worden ; Als wird
folches hiemittelst zu jedermanns Wissenschaft gebracht , damit diesjenige , welche zu fothanem königl . Dienste Lust haben , sich entwederIngbey mir , in Delmenhorst , oder bey denen desfalls Commanditten ,
In Oldenburg und Bockhorn , angeben können . Anbey wird nach
richtlich kund gemacht , daß für Ausheimische eine Capitulation auf
acht Jahr , für Landeskinder aber auf fechs Jahr zugestanden , übri
gens ein gutes Handgeld gegeben , auch denenjenigen , welche mit ,oder denen Commandirten einen guten Recruten an und zubringen ,Stein gutes Douceur ertheilet werde ; Keiner aber , der bereits über 30
Jahr alt , enrolliret werden könne . .

lub meant

Delmenhorst , den zoffen Nov . 1767 .
m

D . Schreibbogel , esp

auf Werbung beorderter Premierlieutenant .

Beschluß aus Thomas Abbts Beweis vom Verdienste u . f. w .
Sieber : 27 . 28 . 35. 36 40 , 46 und 48 .

Da die Bibel zum Grunde legt , daß kein Ansehen der Person gelte , auch
nicht der Unterscheid der Geistesgaben : so bekommt der Arme Muth und der
Einfältige Dreiftigkeit . Wenn der Niedrigste im Volke feine Bibel vor sich
hat , das Wort feines Gottes : fo ist es ihm , als ob schon der legte Gerichtss
tag berein gebrochen wäre . Sein Fürst und sein Beamter stehen mit ihm
gleich medrig vor dem Thron deffen , der erhaben ist über alles Fleisch ; der
sich der Wittwen arnimmt und die Wayfer gnatig anblickt , der Könige wege
schleudert von seinem Angesichte und die Gewaltigen von der Wurzel reißt und
fie zerstreuet , wie verwelkte Rosenblätter Dies giebt ihm Gedult , den Abend
vollends zu erwarten , wenn er auch schon Gewalt leidet . Wie sehr wäre
daher nicht zu wünschen , daß auch den ärmsten Brautleuten eine Bibel , mit

einis



einigen erbaulichen Schriften , als ein Hochzeitgeschenk mit gegeben würden !

Man lerne aber vorher recht , was erbaulich beffe ? Nicht das unsinnige

wiedergekauete und eckelhaft in einander gedrehte Gefchwäge über den soge

nannten Durchbruch der Gnade ; nicht das alberne Zeug von den Erfah

rungen , die man dabey will gemacht haben ; nicht die heuchlerische Schmeiches
lepen , die man sich selbst dabey sagt und der ganze Unrath , der von Dumme
heit ausgebrütet von Stolz vermehrt und von Neid heraus gestoffen wird :

nicht dieses macht die Erbauung aus . Finstre grausame Menschenbetrüger !
Wahuwigige Dummtopfe !, auf denen der doppelte Fluch ruhet , daß sie nem¬
lich nicht denken sollen und doch schreiben wollen ! Man darf sie nur auf

einen einzigen Probierstein legen , um sie falsch zu erfinden . Kann man nach

ihren Regeln ein Christ seyn und zugleich ein fleißiger nüßlicher Bürger ?
Kann man , wie sie es perlangen , in der unthätigen Wachsamkeit über seine

innre Rampfveranderungen verharren , und doch seines Berufes warten ?

unmöglich . Also ht ihre Forderung bloffer Tand ; eine Religion , die nur für

alte faullenzende Fraulen , und andere Personen aus eben derselben Classe ,

eingerichtet ist ; die schwachdenkende Seelen und nichtsthnende Leiber Brus

dern und Schwestern von einerley Stoff und Beruf zum Besuch führt , damit

fie von der Gnade schwazen können und von der Ruchlosigkeit ihres Nächsten ;
von dem Berderben , dem sie entgangen sind , und das auf andere wartet ;
von den Lüften , mit denen sie auch noch in ihrem Alter kämpfen , und von den

Schwachheiten , darein junge Weltkinder verfallen . Solches Zeug ist nicht
für den gemeinen Mann . Treu und fleißig in seinem Berufe wandeln ; seis
nen Obern gehorchen ; seinen Lüften und Begierden nicht fröhnen ; auf Gott

vertrauen ; in ihm seine Freude und Beruhigung fuchen ; einer fröhlichen Zu
kunft des Herrn , in einem chrbaren Wandel der Seinigen warten , mit gutem

Gewissen ! Diß muß er lernen ; diß muß ihm erklärt werden ; davon über

zeuge man ihn ; darinn wird seine Erbauung besteben ; die seinen Nebenmens
fchen und seiner eigenen Seele nüßlich ist . Keine Sänger , an statt der Arbei
ter ! teine Besuche , um Gewissensfragen sich auflösen zu lassen , an statt der
Berufsgeschäfte : Feine eingebildete Anfechtungen , an statt des Schweisses im
Angesichte ; keine Selbsterfahrne , an statt der Bürger , die der Obrigkeit ihre
Abgaben richtig geben ; kurz , kein feufzendes Gesindel , an statt rechtschaffener
Unterthanen , die sich und andern zu gut leben . Wandel ! Wandel ! christ

che Bürger ! und bürgerliche Christen ! Ein Prediger , der dieses Ziel ban
feiner Gemeine zu erreichen fucht , ist ein verdienst .

voller Mann .


	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

